
Gültig ab 01.10.2008

Ich buche hiermit den 
„CAMPUS INSTITUT UPDATE SERVICE“ (CIUS)
zur Jahresgebühr von 89,50 € (inkl. 7% MwSt. = 5,86 €)

Kontaktadresse
Keltenring 11 • 82041 Oberhaching
Tel.:	 +49 (0)89 / 62 83 38 25
Fax:	 +49 (0)89 / 62 83 38 80

Internet:	 www.campus-institut.de
E-Mail:	 info@campus-institut.de

Ich habe das Studium
	 Finanzfachwirt/-in (FH)
	 Betriebswirt/-in für betriebliche Alterversorung (FH)
erfolgreich absolviert.

Bankverbindung: 	 Amtsgericht München HRB 153945
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG	 Vorstand: Dipl.-Betriebswirtin Ulrike Hanisch
BLZ: 700 202 70, Kto.: 65 37 64 162	 Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dipl.-Kfm. Norman Lemke

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CAMPUS INSTITUT AG habe ich zur Kenntnis genommen und als Vertragsbestandteil akzeptiert.

Ort, Datum	 Unterschrift

X

X
Ort, Datum	 Unterschrift

CIUS – Campus Institut Update Service
	 Ich buche den Campus Institut Update Service zur Jahresgebühr von 89,50 € (inkl. MwSt.)



Allgemeine Geschäftsbedingungen
für den CAMPUS INSTITUT UPDATE SERVICE (CIUS)

§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den vom CAMPUS INSTITUT 
angebotenen CAMPUS INSTITUT UPDATE SERVICE (CIUS).

§ 2 Teilnehmer, Anmeldung und Vertragsschluss
1) An CIUS können sich grundsätzlich nur die zu den Weiterbildungsangeboten zuge-
lassenen Teilnehmer bzw. die Absolventen der Weiterbildungsangebote des CAMPUS 
INSTITUT beteiligen. Den an den Weiterbildungsangeboten beteiligten Teilnehmern 
wird CIUS kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle übrigen Teilnehmer können CIUS nur 
gegen eine in § 5 geregelte Gebühr nutzen. 

2)Die Anmeldung für CIUS ist schriftlich beim CAMPUS INSTITUT unter Verwen-
dung des jeweils aktuellen Anmeldeformulars einzureichen. Eine Anmeldung per Telefax 
oder E-Mail mit angehängtem Anmeldeformular ist zulässig. 

3) Der Vertrag zwischen dem Teilnehmer und dem CAMPUS INSTITUT kommt durch 
Annahme der Anmeldung durch das CAMPUS INSTITUT zustande. Das CAMPUS 
INSTITUT bestätigt den Vertragsschluss umgehend als verbindliche Anmeldung. Die 
Bestätigung kann ebenfalls per Telefax oder E-Mail erfolgen.

4) Mit Abschluss des Vertrages erhält der Teilnehmer ein Passwort als Zugangsmöglich-
keit, wobei die Absolventen der Weiterbildungsangebote eine Freischaltung erst dann 
erhalten, wenn die zu entrichtende Gebühr auf dem Konto des CAMPUS INSTITUT 
gutgeschrieben wird. Das Passwort ist von dem Teilnehmer geheim zu halten und der 
Zugang zu CIUS sorgfältig zu sichern.

§ 3 Leistungsumfang von CIUS
1) CIUS bietet den Teilnehmern insbesondere folgende Leistungen an:

a)	 umfassende Informationen rund um die Weiterbildungsangebote des CAMPUS 
INSTITUT also insbesondere bezüglich des Ablaufs des Studiums, von Dozenten 
zur Verfügung gestellte studienbegleitende Informationen, Buchempfehlungen 
und weiterführende Links 

b)	 laufende und aktualisierte Auflagen der Skripte für den jeweiligen Weiterbildungs-
kurs

c)	 Einsichtnahme in die eigenen Noten des Teilnehmers sowie in den Notendurch-
schnitt der jeweiligen Klausur

d)	 eine Plattform auf der die Teilnehmer Projektarbeiten der Absolventen herauf- und 
herunterladen können sowie die Teilnehmer Mitteilungen an andere Teilnehmer 
hinterlassen können

e)	 eine Bildergalerie, auf der die Teilnehmer die Bilder herauf- und herunterlanden 
können

f )	 ein Forum, im Rahmen dessen sich die Teilenehmer über diverse Themen der Fi-
nanzdienstleistungsbranche und des Weiterbildungsstudiums austauschen können

2) Der Teilnehmer erhält bei Neueinstellung eines überarbeiteten Skripts eine E-Mail, in 
der er auf die Überarbeitung im Einzelnen hingewiesen wird. 

3) Die auf den Seiten von CIUS von den Teilnehmern veröffentlichte Texte sowie Bilder 
werden grundsätzlich nicht vom CAMPUS INSTITUT auf ihre Rechtmäßigkeit, Rich-
tigkeit und Vollständigkeit überprüft.

§ 4 Dauer und Beendigung der Teilnahme
1) Der Vertrag über die Nutzung von CIUS läuft für die an den Weiterbildungsangebo-
ten beteiligten Teilnehmer von der Anmeldung bis zur Beendigung der jeweiligen Wei-
terbildung. Für die Absolventen der Weiterbildungsangebote des CAMPUS INSTITUT 
beginnt der Vertrag mit der Anmeldung und wird für die Dauer von einem Jahr abge-
schlossen. In den Fällen des Satz 2 verlängert sich der Vertrag nach der Dauer von einem 
Jahr automatisch um jeweils ein Jahr, wenn der Teilnehmer diesen nicht mit einer Frist 
von mindestens drei Monaten vor Ablauf der zunächst vorgesehenen oder stillschweigend 
verlängerten Vertragslaufzeit schriftlich ordentlich kündigt.

2) Dem Teilnehmer bleiben ferner das gesetzliche Recht zur außerordentlichen Kün-
digung aus wichtigem Grund sowie etwaige gesetzliche Widerrufsrechte vorbehalten. 
Das CAMPUS INSTITUT ist insbesondere dann zur außerordentlichen Kündigung 
berechtigt, wenn der Teilnehmer gegen die Verbote nach § 6 verstößt. Der Anspruch des 
CAMPUS INSTITUT auf Zahlung des Entgelts durch den Teilnehmer bleibt hiervon 
unberührt.

3) Das CAMPUS INSTITUT ist berechtigt, CIUS aus wichtigem Grund einzustellen, 
insbesondere bei zu geringer Teilnehmerzahl. In diesem Falle hat das CAMPUS INS-
TITUT den Teilnehmern die von ihm geleisteten Entgelte anteilig nach Monaten der 
unmöglich gewordenen Nutzung zurück zu gewähren.

§ 5 Zahlungsbedingungen, Verzug 
1) Für die Nutzung von CIUS haben die Absolventen der Weiterbildungsangebote des 
CAMPUS INSTITUT jährlich eine Gebühr in Höhe von € 89,50 inkl. USt. zu entrich-
ten. Die Zahlung erfolgt grundsätzlich nach Rechnungsstellung durch das CAMPUS 
INSTITUT. Zahlungen sind spätestens bis zu dem in der Rechnung angegebenen Da-
tum, unter Angabe der Rechnungsnummer, auf das auf der Rechnung angegebene Konto 
zu überweisen. 

2) Leistet der Teilnehmer die Gebühr nicht bei Fälligkeit, so kann das CAMPUS INSTI-
TUT für die Dauer des Verzuges Verzugszinsen in Höhe von 5% p.a. über den jeweiligen 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank verlangen. Die Geltendmachung weiterer 
Verzögerungsschäden bleibt vorbehalten. Für die Zeit des Verzuges wird dem Teilnehmer 
mit sofortiger Wirkung die Nutzung von CIUS gesperrt. Wird die Gebühr vom Teil-
nehmer nach vergeblicher Nachfristsetzung mit Kündigungsandrohung weiterhin nicht 
geleistet, so kann das CAMPUS INSTITUT den Vertrag außerordentlich kündigen. Im 
Falle der außerordentlichen Kündigung kann das CAMPUS INSTITUT von dem ge-
kündigten Teilnehmer, die dem CAMPUS INSTITUT entstandene Mehrkosten sowie 
insbesondere die Zahlung der von Anmeldung bis zum Zeitpunkt der außerordentlichen 
Kündigung anteilig zu leistenden jährlichen Gebühr verlangen. Der Nachweis eines ge-
ringeren Schadens bleibt dem Teilnehmer vorbehalten.

§ 6 Urheberrechte, Verbotene Handlungen und Inhalte
1) Die Nutzungs- und Verwertungsrechte an den Skripten sowie anderen auf den Inter-
netseiten von CIUS nicht gesondert mit Namen des Urhebers gekennzeichneten Texten 
stehen uneingeschränkt dem CAMPUS INSTITUT zu. 

2) Jede Vervielfältigung, Verarbeitung und sonstige Nutzung von Texten und Bildern des 
CAMPUS INSTITUTS sowie deren Weitergabe ohne Zustimmung des CAMPUS INS-
TITUTS an Dritte ist unzulässig. Gleiches gilt für die Weitergabe des Passworts.

3) Den Teilnehmern ist verboten, Texte und Bilder, die gegen gesetzliche Vorschriften, 
Rechte Dritter oder gegen die guten Sitten verstoßen, auf den Internetseiten des CIUS 
heraufzuladen, anzubieten oder sonst zu veröffentlichen. 

4) Bei Verstoß gegen die in Ziffern 2 bis 3 genannten Verbote wird eine Vertragsstrafe in 
Höhe von € 2.500,00 durch den Teilnehmer an das CAMPUS INSTITUT zur Zahlung 
fällig. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen durch das CAMPUS INSTI-
TUT bleibt daneben unberührt. Ferner kann das CAMPUS INSTITUT den Teilnehmer 
von der Nutzung von CIUS vorläufig bzw. endgültig sperren. Der Nachweis eines nied-
rigeren Schadens bleibt dem Teilnehmer vorbehalten. 

§ 7 Haftung
Das CAMPUS INSTITUT haftet ausschließlich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit so-
wie uneingeschränkt bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, vertragswesentlichen 
Pflichten sowie der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes durch das CAMPUS 
INSTITUT oder seine Erfüllungsgehilfen. Bei Verletzung einer vertragswesentlichen 
Pflicht ist die Haftung jedoch auf den typischerweise voraussehbaren Schaden begrenzt.

§ 8 Freistellung
Die Teilnehmer stellen das CAMPUS INSTITUT von sämtlichen Ansprüchen frei, die 
andere Teilnehmer oder Dritte gegenüber dem CAMPUS INSTITUT wegen Verletzung 
ihrer Rechte durch die von den Teilnehmern auf den Internetseiten des CIUS veröffent-
lichten Texte und Bilder geltend machen. Dies gilt nicht, wenn die Rechtsverletzung von 
dem Teilnehmer nicht zu vertreten ist. 

§ 9 Datenschutz
Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass die auf dem Anmeldeformular angege-
benen personenbezogenen Daten entsprechend den Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes für verwaltungsinterne Zwecke des CAMPUS INSTITUTS
mittels EDV gespeichert und für die Zusendung späterer Informationen im Zusammen-
hang mit CIUS genutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte, nicht mit dem CAMPUS 
INSTITUT verbundene Unternehmen, wird durch das CAMPUS INSTITUT ausge-
schlossen.

§ 10 Schlussbestimmungen
1) Der Teilnehmer hat dem CAMPUS INSTITUT die wesentlichen Änderungen
insbesondere bzgl. seiner Anschrift und E-Mail-Adresse unverzüglich mitzuteilen. Unter-
lässt er dies, so gelten Zustellungen an die zuletzt angegebene Adresse als wirksam.

2) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Vertrages den gesetzlichen
Vorschriften nicht entsprechen, rechtsunwirksam oder lückenhaft sein, so
wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages in seinen übrigen Bestimmungen nicht be-
rührt. Die Parteien verpflichten sich, das gesetzlich Zulässige in der Form zu vereinbaren, 
in der es dem Sinn und Zweck des Vertrages am meisten gerecht wird.

3) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages einschließlich dieser Schriftformklausel
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

4) Für Streitigkeiten, die auf gütlichem Wege nicht beigelegt werden können, gilt für 
Kaufleute der Gerichtsstand München.

Oberhaching im Oktober 2008


